
Europäische Entwicklungen im Bereich der kollektiven
Rechtewahrnehmung

Reformansätze bis zum Jahr 2004

Die Thematik der künftigen Ausgestaltung des Wahrnehmungsrechts auf europäi-
scher Ebene wurde erstmals εitte der 1λλίer Jahre von der Europäischen Kom-
mission aufgegriffen. So befasste sich das Grünbuch Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft5ί vom Juli 1λλ5 neben dem materi-
ellen Urheberrecht auch mit Fragen der Funktion der Verwertungsgesellschaften
und dem Erfordernis der Vereinfachung der Rechtevergabe im digitalen Zeitalter.
Die Kommission sah zum damaligen Zeitpunkt jedoch noch keinen Anlass zur
Harmonisierung des Wahrnehmungsrechts in Europa51. Im Anschluss an das Grün-
buch leitete die Kommission gleichwohl eine Konsultation auf Gemeinschaftsebe-
ne ein52. In der darauf folgenden εitteilung vom σovember 1λλ6 erkannte die
Kommission erstmals das Erfordernis der Festlegung von einheitlichen Kontroll-
mechanismen zur Überwachung der Verwertungsgesellschaften53. Das Europä-
ische Parlament reagierte darauf mit einer Entschließung vom τktober 1λλι, in der
sie sich unter anderem für eine Beibehaltung der spezifischen Rolle der Verwer-
tungsgesellschaften bei der Praxis der Rechteverwertung unter Beachtung von
Wettbewerbs- und Transparenzvorschriften aussprach54.

Vor diesem Hintergrund fand im σovember 2ίίί eine Anhörung über die kol-
lektive Verwaltung von Schutzrechten in Brüssel statt, in der die künftige Rolle

§ 6.

A.

5ί Grünbuch zum Urheberrecht und zu den verwandten Schutzrechten in der Informationsge-
sellschaft vom 1λ.ι.1λλ5, Kτε(λ5) 3κ2 endg., UFITA Bd. 12λ (1λλ5), S. 251 ff. und UFITA
Bd. 13ί (1λλ6), S. 163 ff.ν vgl. hierzu v. Lewinski, GRUR Int. 1λλ5, κ31 ff.

51 Vgl. Grünbuch zum Urheberrecht und zu den verwandten Schutzrechten in der Informati-
onsgesellschaft vom 1λ.ι.1λλ5, Kτε(λ5) 3κ2 endg., UFITA Bd. 13ί (1λλ6), S. 211 ff., 214ν
ebenso v. Einem, Verwertungsgesellschaften, S. 223 f.

52 Die hierzu ergangenen über 35ί Stellungnahmen sind zusammengefasst in Europäische
Kommission, Initiativen zum Grünbuch über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in
der Informationsgesellschaft, εitteilung der Europäischen Kommission, Kτε(λ6) 56κ
endg. vom 2ί.11.1λλ6.

53 Initiativen zum Grünbuch über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft, εitteilung der Europäischen Kommission, Kτε(λ6) 56κ endg. vom
2ί.11.1λλ6, S. 26 f.ν vgl. dazu auch Himmelmann, inμ Kreile/Becker/Riesenhuber (Hrsg.),
S. κλ4, Rn. 1κ5.

54 Vgl. Europäisches Parlament, Entschließung zur εitteilung der Kommission "Initiativen
zum Grünbuch über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte in der Informationsgesell-
schaft" (Kτε(λ6)ί56κ -C4-ίίλίήλι), A4-ί2λιήλι, vom 23.1ί.1λλι (Bericht Barzanti),
Rn. 45.
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und Arbeitsweise der Verwertungsgesellschaften und ihre Beziehungen unterein-
ander im digitalen Umfeld weiter diskutiert wurden55. Zusammenfassend berich-
tete hierzu Reinbothe, dass durchaus Regelungsbedarf zur Harmonisierung der
Wahrnehmungsvorschriften, insbesondere zur Gründungskontrolle, zur Rechts-
form von Verwertungsgesellschaften, zur Ausgestaltung des Einflusses und der
Kontrolle der Gesellschaften durch die εitglieder und durch staatliche Aufsicht
sowie zur Ausgestaltung von Schlichtungsverfahren, bestehe56. In ihrer εitteilung
vom σovember 2ίί35ι kündigte die Kommission schließlich erstmals ein umfang-
reiches Regelungsinstrument zur Harmonisierung des Rechts der Verwertungsge-
sellschaften im Binnenmarkt an5κ.

Im Echerer-Bericht des Europäischen Parlaments vom 11. Dezember 2ίί35λ,
der durch Entschließung vom 15. Januar 2ίί4 angenommen wurde6ί, forderte auch
das Europäische Parlament explizit die Ergreifung umfassender εaßnahmen im
Hinblick auf eine Harmonisierung des Wahrnehmungsrechts in Europa61. Der
Echerer-Bericht benannte dabei bereits konkret umzusetzende εindeststandards
bei der kollektiven Rechtewahrnehmung wie etwa Vorgaben zur Transparenz62,
zur demokratischen Binnenstruktur von Verwertungsgesellschaften63, zur Freiheit
des Urhebers, den Umfang der Rechtseinräumung selbst zu bestimmen und seine
Rechte gegebenenfalls individuell wahrzunehmen64, zur Effizienz65, zu effektiven
Kontroll- und Schlichtungsmechanismen66 sowie zur Berücksichtigung der treu-

55 Vgl. dazu Europäische Kommission, Schlussfolgerungen zur Anhörung über die kollektive
Verwaltung von Schutzrechten in Brüssel, vom 13.ή14.11.2ίίίν online abrufbar unter (zuletzt
abgerufen am 26.ι.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euήinternal_marketήcopyrightήmanagementήhea-
ring-collective-mgmt_de.htm. Dazu auch Himmelmann, inμ Kreile/Becker/Riesenhuber
(Hrsg.), S. κλ4, Rn. 1κ6.

56 Vgl. Reinbothe, inμ FS Dietz, S. 51ι, 52λ.
5ι Europäische Kommission, Communication from the Commission on the εanagement of

Copyright and Related Rights in the Internal εarket (εarkt 1ιίή2ίί3), vom σovember 2ίί3
(nicht im ABl. veröffentlicht).

5κ Vgl. dazu Himmelmann, inμ Kreile/Becker/Riesenhuber (Hrsg.), S. κλ5, Rn. 1κκ f.
5λ Europäisches Parlament, Bericht über einen Gemeinschaftsrahmen für Verwertungsgesell-

schaften im Bereich des Urheberrechts (2ίί2ή22ι4(IσI)) vom 11.12.2ίί3 (Berichterstatte-
rinμ Raina A. εercedes Echerer), EP-Doc. A5-ί4ική2ίί3ν online abrufbar unter (zuletzt ab-
gerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήwww.europarl.europa.euήsidesήgetDoc.doςpubRef=-ήήEPήή
TEXT+REPτRT+A5-2ίί3-ί4ικ+ί+DτC+Xεδ+VίήήDE (nachfolgendμ Echerer-Bericht
des Europäischen Parlaments).

6ί Europäisches Parlament, Entschließung zu einem Gemeinschaftsrahmen für Verwertungs-
gesellschaften im Bereich des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte
(2ίί2ή22ι4(IσI)), vom 15.1.2ίί4, ABl. C λ2 Eή425ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen
am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήeur-lex.europa.euήδexUriServήδexUriServ.doςuri=τJμCμ2ίί4μίλ2Eμ
ί425μί432μDEμPDF.

61 Vgl. Echerer-Bericht des Europäischen Parlaments, Ziff. κ, 11, 12, 1κ, 35 und 4λ.
62 Vgl. Echerer-Bericht des Europäischen Parlaments, Ziff. 1κ, 31, 3, 4ί, 4λ, 52, 53, 5ι und 5κ.
63 Vgl. Echerer-Bericht des Europäischen Parlaments, Ziff. 31, 33, 4ί und 41.
64 Vgl. Echerer-Bericht des Europäischen Parlaments, Ziff. 33.
65 Vgl. Echerer-Bericht des Europäischen Parlaments, Ziff. 54 ff.
66 Vgl. Echerer-Bericht des Europäischen Parlaments, Ziff. 4λ, ί.
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händerischen Funktionen und der besonderen Verantwortung für die kulturellen
und sozialen Aspekte6ι.

Die Mitteilung der Kommission vom 16. April 2004

Die nachfolgende εitteilung der Kommission vom 16. April 2ίί4 über die Wahr-
nehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt6κ

schloss schließlich den im Jahr 1λλ5 in Gang gesetzten Sondierungsprozess ab und
stellte die vorläufigen Ergebnisse der vorangegangenen Feststellungen vor6λ.

Schwerpunktmäßigιί behandelte die εitteilung die künftige Ausgestaltung des
Wahrnehmungsrechts in Europaι1. Die Kommission plante dabei offenbar, sämt-
liche Bereiche der kollektiven Wahrnehmung einer gemeinschaftsrechtlichen Re-
gelung zu unterziehenι2. So erkannte die Kommission ein Regelungsbedürfnis im
Hinblick auf die Gründungskontrolle und den rechtlichen Status von Verwertungs-
gesellschaften, auf die Außenbeziehung zu den εusiknutzern wie auf das Innen-
verhältnis zu den Rechtsinhabern und auf die externe Kontrolle der Verwertungs-
gesellschaftenι3. Die Kommission leitete in diesem Zusammenhang eine weitere
Konsultation einι4, kündigte aber gleichzeitig gesetzgeberische εaßnahmen anι5.

Die Kommission befasste sich in der εitteilung auch mit der Thematik der
grenzüberschreitenden Verwertung von Urheberrechten, wobei sich ihre diesbe-
züglichen Ausführungen in erster δinie auf den τnline-Bereich bezogenι6. Die

B.

6ι Vgl. Echerer-Bericht des Europäischen Parlaments, Ziff. 13, 2ι, 2κ.
6κ Europäische Kommission, εitteilung über die Wahrnehmung von Urheberrechten und ver-

wandten Schutzrechten im Binnenmarkt vom 16.4.2ίί4 (Kτε(2ίί4) 261 endg.), online
abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήeur-lex.europa.euήδexUriServήδe-
xUriServ.doςuri=Cτεμ2ίί4μί261μFIσμDEμPDF. Vgl. hierzu im Einzelnen Riesenhuber/
v.Vogel, EuZW 2ίί4, 51λν Reinbothe, ZUε 2ίί3, 2ι, 32 f.ν v. Einem, Verwertungsgesell-
schaften, S. 242 ff.

6λ Vgl. Reinbothe, inμ FS Schricker, S. 4κ3, 4λι.
ιί Die Kommissionsmitteilung behandelte weitere Themenkreise, so etwa die Rolle der digi-

talen Rechteverwaltung (DRε) (vgl. Ziff. 1.2.5.) und der individuellen Rechtewahrnehmung
(vgl. Ziff. 2). Zu δetzterem stellte die Kommission bereits einen ausreichenden Grad an Ge-
meinsamkeit der hierfür in den einzelnen εitgliedstaaten geltenden Regelungen fest und sah
daher keinen unmittelbaren Handlungsbedarf auf Gemeinschaftsebene (vgl. Ziff. 2.3).

ι1 Vgl. Kommissionsmitteilung v. 16.4.2ίί4 (Kτε(2ίί4) 261 endg.), Ziff. 3.
ι2 Vgl. Riesenhuber/v.Vogel, EuZW 2ίί4, 51λ, 52ί.
ι3 Vgl. hierzu Kommissionsmitteilung v. 16.4.2ίί4 (Kτε(2ίί4) 261 endg.), Ziff. 3.5.
ι4 Vgl. die Aufforderung der Kommission zur Stellungnahme vom 21.4.2ίί5ν online abrufbar

unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euήinternal_marketήcopyrightήdocsή
managementήconsulation-letter_de.pdf. Die hierzu ergangenen 1ίι Stellungnahmen sind
größtenteils online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euήin-
ternal_marketήcopyrightήmanagementήcontributions_de.htm.

ι5 Vgl. Kommissionsmitteilung v. 16.4.2ίί4 (Kτε(2ίί4) 261 endg.), Ziff. 3.6.
ι6 Vgl. Kommissionsmitteilung v. 16.4.2ίί4 (Kτε(2ίί4) 261 endg.), Ziff. 1.2.2. ff.
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